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Erwägungen

E. 1
1.1Â Â Â Â  Ã■ndert sich der InvaliditÃ¤tsgrad einer RentenbezÃ¼gerin oder eines
RentenbezÃ¼gers erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin
fÃ¼r die Zukunft entsprechend erhÃ¶ht, herabgesetzt oder aufgehoben (Art. 17 Abs. 1 des
Bundesgesetzes Ã¼ber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts; ATSG).
Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Ã■nderung in den tatsÃ¤chlichen
VerhÃ¤ltnissen, die geeignet ist, den InvaliditÃ¤tsgrad und damit den Rentenanspruch zu
beeinflussen. Eine Invalidenrente ist demgemÃ¤ss nicht nur bei einer wesentlichen
VerÃ¤nderung des Gesundheitszustandes, sondern auch dann revidierbar, wenn sich die
erwerblichen Auswirkungen des an sich gleich gebliebenen Gesundheitszustandes erheblich
verÃ¤ndert haben (BGE 130 V 349 f. E. 3.5, 117 V 199 E. 3b, 113 V 275 E. 1a mit
Hinweisen). Ob eine solche Ã■nderung eingetreten ist, beurteilt sich durch Vergleich des
Sachverhaltes, wie er im Zeitpunkt der letzten, der versicherten Person erÃ¶ffneten
rechtskrÃ¤ftigen VerfÃ¼gung vorlag, welche auf einer materiellen PrÃ¼fung des
Rentenanspruchs mit rechtskonformer SachverhaltsabklÃ¤rung, BeweiswÃ¼rdigung und
DurchfÃ¼hrung eines Einkommensvergleichs (bei Anhaltspunkten fÃ¼r eine Ã■nderung
in den erwerblichen Auswirkungen des Gesundheitszustands) beruht, mit demjenigen zur
Zeit der streitigen RevisionsverfÃ¼gung Â (BGE 133 V 108 E. 5.4). Dabei stellt die bloss
unterschiedliche Beurteilung der Auswirkungen eines im Wesentlichen unverÃ¤ndert
gebliebenen Gesundheitszustandes auf die ArbeitsfÃ¤higkeit fÃ¼r sich allein genommen
keinen Revisionsgrund im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG dar (BGE 112 V 372 E. 2b mit
Hinweisen; SVR 1996 IV Nr. 70 S. 204 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts in Sachen C. vom
3. November 2008, 9C_562/2008, E. 2.1 mit Hinweis).

1.2Â Â Â Â Â Â Â Â  InvaliditÃ¤t ist die voraussichtlich bleibende oder lÃ¤ngere Zeit
dauernde ganze oder teilweise ErwerbsunfÃ¤higkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Die
InvaliditÃ¤t kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 Abs. 1
des Bundesgesetzes Ã¼ber die Invalidenversicherung; IVG). ErwerbsunfÃ¤higkeit ist der
durch BeeintrÃ¤chtigung der kÃ¶rperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit
verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder
teilweise Verlust der ErwerbsmÃ¶glichkeiten auf dem in Betracht kommenden
ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). FÃ¼r die Beurteilung des Vorliegens
einer ErwerbsunfÃ¤higkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen
BeeintrÃ¤chtigung zu berÃ¼cksichtigen. Eine ErwerbsunfÃ¤higkeit liegt zudem nur vor,
wenn sie aus objektiver Sicht nicht Ã¼berwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG in der seit 1.
Januar 2008 geltenden Fassung).



Â Â Â Â Â Â Â Â BeeintrÃ¤chtigungen der psychischen Gesundheit kÃ¶nnen in gleicher
Weise wie kÃ¶rperliche GesundheitsschÃ¤den eine InvaliditÃ¤t im Sinne von Art. 4 Abs.
1 IVG in Verbindung mit Art. 8 ATSG bewirken. Nicht als Folgen eines psychischen
Gesundheitsschadens und damit invalidenversicherungsrechtlich nicht als relevant gelten
EinschrÃ¤nkungen der ErwerbsfÃ¤higkeit, welche die versicherte Person bei Aufbietung
allen guten Willens, die verbleibende LeistungsfÃ¤higkeit zu verwerten, abwenden
kÃ¶nnte; das Mass des Forderbaren wird dabei weitgehend objektiv bestimmt.
Festzustellen ist, ob und in welchem Umfang die AusÃ¼bung einer ErwerbstÃ¤tigkeit auf
dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt mit der psychischen BeeintrÃ¤chtigung vereinbar ist.
Ein psychischer Gesundheitsschaden fÃ¼hrt also nur soweit zu einer ErwerbsunfÃ¤higkeit
(Art. 7 ATSG), als angenommen werden kann, die Verwertung der ArbeitsfÃ¤higkeit (Art.
6 ATSG) sei der versicherten Person sozial-praktisch nicht mehr zumutbar (BGE 131 V 50
E. 1.2 mit Hinweisen).

1.3Â Â Â Â  Die massgeblichen Rentenabstufungen geben bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von
mindestens 40 Prozent Anspruch auf eine Viertelsrente, bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von
mindestens 50 Prozent Anspruch auf eine halbe Rente, bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von
mindestens 60 Prozent Anspruch auf eine Dreiviertelsrente und bei einem InvaliditÃ¤tsgrad
von mindestens 70 Prozent Anspruch auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG; bis 31.
Dezember 2007: Art. 28 Abs. 1 IVG).

E. 2
2.1Â Â Â Â  Strittig und zu prÃ¼fen ist, ob bei der BeschwerdefÃ¼hrerin seit der ersten
(und zugleich letzten) rentenzusprechenden VerfÃ¼gung vom 10. MÃ¤rz 2005 (Urk.
11/46) eine wesentliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes eingetreten ist, welche
einen hÃ¶heren InvaliditÃ¤tsgrad und damit eine hÃ¶here Rente zur Folge hÃ¤tte.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Diese Frage beurteilt sich durch einen Vergleich des Zustandes im
Zeitpunkt, in welchem die ursprÃ¼ngliche halbe Rente zugesprochen worden war (10.
MÃ¤rz 2005), mit dem Zustand im Zeitpunkt, in dem eine rentenbeeinflussende
Ã■nderung des InvaliditÃ¤tsgrades verneint wurde (28. April 2010, Urk. 11/68).

2.2Â Â Â Â  Die Beschwerdegegnerin verneinte den Anspruch auf eine hÃ¶here Rente
gestÃ¼tzt auf die Stellungnahme des Regionalen Ã■rztlichen Dienstes (RAD), Dr. med.
D.___, FachÃ¤rztin FMH fÃ¼r Psychiatrie und Psychotherapie, mit der BegrÃ¼ndung, die
durchgefÃ¼hrten AbklÃ¤rungen hÃ¤tten ergeben, dass keine Verschlechterung des
Gesundheitszustandes eingetreten sei. Die eingereichten respektive eingeholten neuen
Arztberichte enthielten keine Befunde, die erheblich von dem vor der Rentenzusprechung
eingeholten Gutachten von Dr. med. B.___, Facharzt FMH fÃ¼r Psychiatrie und
Psychotherapie, vom 10. Dezember 2004 abwichen (Urk. 2 und 11/67 S. 2).

2.3Â Â Â Â  Dem hÃ¤lt die BeschwerdefÃ¼hrerin entgegen, dass sich der
Gesundheitszustand im Vergleich zu Ende 2004 verschlechtert habe. Sie leide beinahe
tÃ¤glich an Panikattacken, welche im Vergleich zu frÃ¼her nicht nur hÃ¤ufiger, sondern
auch viel schwerer seien, so dass zum Teil jeden dritten Tag Spritzen und ein Mehr an
Medikamenten notwendig seien (Urk. 11/62). Aufgrund der diagnostizierten
PanikstÃ¶rungen, der dissoziativen KrampfanfÃ¤lle sowie der infantilen
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung sei sie vollstÃ¤ndig arbeitsunfÃ¤hig (Urk. 1).

E. 3



3.1Â Â Â Â  Um den InvaliditÃ¤tsgrad bemessen zu kÃ¶nnen, ist die Verwaltung (und im
Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die Ã¤rztliche und gegebenenfalls
auch andere Fachleute zur VerfÃ¼gung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der
Ã■rztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in
welchem Umfang und bezÃ¼glich welcher TÃ¤tigkeiten die versicherte Person
arbeitsunfÃ¤hig ist (BGE 125 V 261 E. 4). Im Weiteren sind die Ã¤rztlichen AuskÃ¼nfte
eine wichtige Grundlage fÃ¼r die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen der
versicherten Person noch zugemutet werden kÃ¶nnen (BGE 125 V 261 E. 4 mit Hinweisen;
AHI 2002 S. 70 E. 4b.cc).

3.2Â Â Â Â  Das Sozialversicherungsgericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen
festzu-stellen und alle Beweismittel objektiv zu prÃ¼fen, unabhÃ¤ngig davon, von wem
sie stammen, und danach zu entscheiden, ob sie eine zuverlÃ¤ssige Beurteilung des
strittigen Leistungsanspruches gestatten. Insbesondere darf es beim Vorliegen einander
widersprechender medizinischer Berichte den Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte
Beweismaterial zu wÃ¼rdigen und die GrÃ¼nde anzugeben, warum es auf die eine und
nicht auf die andere medizinische These abstellt (ZAK 1986 S. 188 E. 2a). Hinsichtlich des
Beweiswertes eines Ã¤rztlichen Gutachtens ist im Lichte dieser GrundsÃ¤tze entscheidend,
ob es fÃ¼r die Beantwortung der gestellten Fragen umfassend ist, auf den erforderlichen
allseitigen Untersuchungen beruht, die geklagten Beschwerden berÃ¼cksichtigt und sich
mit diesen sowie dem Verhalten der untersuchten Person auseinander setzt - was vor allem
bei psychischen Fehlentwicklungen nÃ¶tig ist -, in Kenntnis der und gegebenenfalls in
Auseinandersetzung mit den Vorakten abgegeben worden ist, ob es in der Darlegung der
medizinischen ZustÃ¤nde und ZusammenhÃ¤nge einleuchtet, ob die Schlussfolgerungen
der medizinischen Experten in einer Weise begrÃ¼ndet sind, dass die rechtsanwendende
Person sie prÃ¼fend nachvollziehen kann, ob der Experte oder die Expertin nicht
auszurÃ¤umende Unsicherheiten und Unklarheiten, welche die Beantwortung der Fragen
erschweren oder verunmÃ¶glichen, gegebenenfalls deutlich macht (BGE 134 V 231 E. 5.1;
125 V 352 E. 3a, 122 V 160 E. 1c; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989, S. 30 f.; derselbe in H. Fredenhagen, Das Ã¤rztliche
Gutachten, 3. Aufl. 1994, S. 24 f.).

3.3Â Â Â Â  Das Gericht kann die Angelegenheit zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz
zurÃ¼ckweisen, besonders wenn mit dem angefochtenen Entscheid nicht auf die Sache
eingetreten oder der Sachverhalt ungenÃ¼gend festgestellt wurde (Â§ 26 Abs. 1 des
Gesetzes Ã¼ber das Sozialversicherungsgericht; GSVGer). GemÃ¤ss stÃ¤ndiger
Rechtsprechung ist in der Regel von der RÃ¼ckweisung - da diese das Verfahren
verlÃ¤ngert und verteuert - abzusehen, wenn die Rechtsmittelinstanz den Prozess ohne
wesentliche Weiterungen erledigen kann. In erster Linie kommt eine RÃ¼ckweisung in
Frage, wenn der VersicherungstrÃ¤ger auf ein Begehren Ã¼berhaupt nicht eingetreten ist
oder es ohne materielle PrÃ¼fung abgelehnt hat, wenn schwierige Ermessensentscheide zu
treffen sind, oder wenn der entscheidrelevante Sachverhalt ungenÃ¼gend abgeklÃ¤rt ist
(vgl. SVR 1995 ALV Nr. 27 S. 69).

E. 4
4.1Â Â Â Â  Die IV-Stelle stÃ¼tzte die VerfÃ¼gung, mit welcher der
BeschwerdefÃ¼hrerin im MÃ¤rz 2005 aufgrund eines InvaliditÃ¤tsgrades von 50 % eine
halbe Rente zugesprochen wurde, auf das Gutachten von Dr. B.___, Facharzt FMH fÃ¼r
Psychiatrie und Psychotherapie, vom 10. Dezember 2004 (Urk. 11/27).



Â Â Â Â Â Â Â Â  Dr. B.___ diagnostizierte damals eine AnpassungsstÃ¶rung mit Angst
und depressiver Reaktion gemischt (ICD-10 F43.22) im Rahmen einer persistierenden
psychosozialen Konflikthaftigkeit; dissoziative StÃ¶rungen mit insbesondere dissoziativen
KrampfanfÃ¤llen (ICD-10 F44.5), aber auch TrancezustÃ¤nde (ICD-10 F44.3) bei einfach
strukturierter histrionischer PersÃ¶nlichkeit (ICD-10 F60.4) (Urk. 11/27 S. 7).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Aufgrund dieser GesundheitseinschrÃ¤nkungen erachtete Dr. B.___ die
BeschwerdefÃ¼hrerin ab dem 1. Dezember 2003 sowohl fÃ¼r die bisherige TÃ¤tigkeit als
Webereimitarbeiterin als auch fÃ¼r eine behinderungsangepasste TÃ¤tigkeit bei voller
PrÃ¤senzzeit zu 50 % arbeitsfÃ¤hig (Urk. 11/27 S. 7).

4.2Â Â Â Â  Dr. Y.___ gab in ihrem Arztbericht vom 18. MÃ¤rz 2009, welchen die
IV-Stelle im Rahmen des Revisionsverfahrens eingeholt hatte, an, dass der
BeschwerdefÃ¼hrerin aufgrund ihrer AnspassungsstÃ¶rung mit dissoziativen
KrampfanfÃ¤llen und einer Chronifizierung die AusÃ¼bung einer ErwerbstÃ¤tigkeit nicht
zumutbar sei. Sie sei seit Juni 2003 zu 100 % arbeitsunfÃ¤hig (Urk. 11/53 S. 4 und 5).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Im selben Bericht hielt Dr. Y.___ fest, dass die dissoziativen
KrampfanfÃ¤lle erstmals 1999, dann wiederholt 2001 und nach der KÃ¼ndigung im Jahre
2003 mehrmals aufgetreten seien (Urk. 11/53 S. 4).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Im Einwand vom 22. September 2009, welchen Dr. Y.___ im Auftrag
der BeschwerdefÃ¼hrerin erhoben hatte, wurde darauf hingewiesen, dass es aufgrund der
zum Teil beinahe tÃ¤glichen Panikattacken in den letzten fÃ¼nf Jahren zu einer deutlichen
Verschlechterung des Gesundheitszustandes gekommen sei. Die Panikattacken seien
hÃ¤ufiger und schwerer, so dass zum Teil jeden dritten Tag Spritzen und ein Mehr an
Medikamenten notwendig seien. Die Beschwerde-fÃ¼hrerin sei seit Mai 2009 bei Dr.
C.___ in Behandlung. Aufgrund der Verschlechterung der Gesundheit und der gehÃ¤uften
Panikattacken sei keine TÃ¤tigkeit mÃ¶glich (Urk. 11/62).

4.3Â Â Â Â  Im daraufhin eingeholten Arztbericht vom 5. Dezember 2009 diagnostizierte
Dr. C.___ eine PanikstÃ¶rung (ICD-10 F41.0), dissoziative KrampfanfÃ¤lle (ICD-10
F44.5), eine infantile PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung (ICD-10 F60.4) sowie ein chronisches
Kopfschmerzsyndrom (Urk. 11/64 S. 5). Weiter hielt er fest, dass die Attacken mehrmals
pro Woche auftrÃ¤ten.

Â Â Â Â Â Â Â Â  FÃ¼r die zuletzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit ging Dr. C.___ seit dem 28.
Mai 2009 (erste Konsultation) und bis auf Weiteres von einer ArbeitsunfÃ¤higkeit von
generell 100 % aus und fÃ¼gte an, dass die vollstÃ¤ndige ArbeitsunfÃ¤higkeit
wahrscheinlich schon seit 2003 bestehe. Die EinschrÃ¤nkung bestehe aufgrund der
pathologischen Ã■ngste und der NervositÃ¤t der BeschwerdefÃ¼hrerin mit der Folge der
chronifizierten PanikstÃ¶rung, der Kopfschmerzen, des chronisch psychischen
Stresszustandes und des Ã¼bermÃ¤ssigen Medikamentengebrauchs. Aus all diesen
GrÃ¼nden sei die psychische Stresstoleranz fÃ¼r jegliche TÃ¤tigkeit in einem Beruf und
im Haushalt wie auch fÃ¼r persÃ¶nliche Interessen praktisch auf null gesunken (Urk.
11/64 S. 7).

4.4Â Â Â Â  Obwohl nicht nur Dr. Y.___, sondern auch Dr. C.___ der
BeschwerdefÃ¼hrerin im Zeitpunkt der abweisenden RevisionsverfÃ¼gung vom 28. April
2010 Ã¼bereinstimmend eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes attestierten und
von einer 100%ige ArbeitsunfÃ¤higkeit sowohl fÃ¼r die bisherige als auch fÃ¼r eine



leidensangepasste TÃ¤tigkeit ausgingen, kam der RAD (Dr. D.___) zu einem anderen
Schluss. Dr. D.___ war der Ansicht, dass sowohl die von der HausÃ¤rztin als auch vom
Psychiater im Rahmen des Revisionsverfahrens geschilderten EinschrÃ¤nkungen
denjenigen entsprÃ¤chen, welche bereits Dr. B.___ in seinem Gutachten Ende 2004
aufgefÃ¼hrt habe. Eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes sah Dr. D.___ keine.
Vielmehr ging der RAD davon aus, dass alle Symptome wie zum Beispiel die hÃ¤ufigen
AnfÃ¤lle/Attacken, welche Dr. Y.___ und Dr. C.___ in den obgenannten Berichten
erwÃ¤hnt hatten, bereits Dr. B.___ bekannt gewesen seien und von ihm sehr Ã¤hnlich
beschrieben, jedoch unter anderen Diagnosen subsumiert worden seien (Urk. 11/55 S. 3 und
11/67 S. 2).

4.5Â Â Â Â  Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Die AnfÃ¤lle/Attacken waren
zwar bereits im Zeitpunkt des Gutachtens von Dr. B.___ bekannt und wurden auch in
seinem Gutachten erwÃ¤hnt (Urk. 11/27 S. 3). Von einer HÃ¤ufigkeit der
AnfÃ¤lle/Attacken mehrmals pro Woche, wie sie nun im Rahmen des Revisionsverfahrens
von Dr. Y.___ und Dr. C.___ Ã¼bereinstimmend beschrieben wurden, war Ende 2004
jedoch keine Rede. Die Zunahme der HÃ¤ufigkeit der AnfÃ¤lle/Attacken stellt entgegen
der EinschÃ¤tzung des RAD jedoch eine glaubhaft gemachte, relevante Verschlechterung
des Gesundheitszustandes dar und kann nicht einfach als bereits bekanntes Symptom
beziehungsweise als bekannte Diagnose qualifiziert werden.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Entgegen der Ansicht des RAD ist es auch nicht relevant, dass die
HausÃ¤rztin im Gegensatz zur IV-Stelle bereits seit dem Jahr 2003 und damit auch bereits
im Zeitpunkt der rentenzusprechenden VerfÃ¼gung 2005 von einer 100%igen
ArbeitsunfÃ¤higkeit ausging und auch Dr. C.___ in seinem Bericht vom 5. Dezember 2009
in Klammern festhielt, dass die ArbeitsunfÃ¤higkeit wahrscheinlich schon seit 2003
bestehe. Die beiden Arztberichte verlieren deswegen bezÃ¼glich einer erheblichen
VerÃ¤nderung/Verschlechterung des Gesundheitszustandes der BeschwerdefÃ¼hrerin
nicht an GlaubwÃ¼rdigkeit und Beweiskraft.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Inwiefern sich die Zunahme der AnfÃ¤lle/Attacken und damit die
glaubhaft beschriebene Verschlechterung des Gesundheitszustandes der
BeschwerdefÃ¼hrerin auf ihre ArbeitsfÃ¤higkeit auswirkt, wird nun zu prÃ¼fen sein.

5.Â Â Â Â Â Â

5.1Â Â Â Â  Zu klÃ¤ren ist daher zunÃ¤chst, ob das Gericht die Auswirkungen der
glaubhaft gemachten Verschlechterung des Gesundheitszustandes auf die Arbeits- und
ErwerbsfÃ¤higkeit der BeschwerdefÃ¼hrerin und damit auf den InvaliditÃ¤tsgrad bereits
anhand der Akten festlegen kann, oder ob weitere AbklÃ¤rungen notwendig sind. Fraglich
ist insbesondere, ob die Berichte von Dr. Y.___ und Dr. C.___ fÃ¼r das Gericht
diesbezÃ¼glich bereits eine genÃ¼gende Grundlage darstellen.

5.2Â Â Â Â  Die rentenzusprechende VerfÃ¼gung vom 10. MÃ¤rz 2005 basierte auf dem
Gutachten von Dr. B.___. Dieses fachÃ¤rztliche Gutachten war umfassend, beruhte auf
allseitigen Untersuchungen, berÃ¼cksichtigte die geklagten Beschwerden, war in Kenntnis
der Vorakten abgegeben worden, war in der Darlegung der medizinischen
ZusammenhÃ¤nge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtend und die
Schlussfolgerungen in der Expertise waren begrÃ¼ndet. Es erfÃ¼llte damit die
bundesgerichtlichen Anforderungen.



5.3Â Â Â Â  Es rechtfertigt sich daher, dass fÃ¼r die AbklÃ¤rung und Festlegung der
Auswirkungen der seit der ersten VerfÃ¼gung aufgetretenen Verschlechterung auf die
Arbeits- und ErwerbsfÃ¤higkeit gleich hohe Anforderungen an einen Arztbericht gestellt
werden wie damals an das Gutachten von Dr. B.___.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Sowohl der Bericht von Dr. Y.___ als auch derjenige von Dr. C.___
erfÃ¼llen diese Voraussetzungen nicht. Die beiden Berichte sind im Vergleich zum
Gutachten von Dr. B.___ nicht umfassend genug, begrÃ¼nden ihre EinschÃ¤tzung der
ArbeitsunfÃ¤higkeit nur unzureichend. Zu berÃ¼cksichtigen ist zudem, dass sowohl Dr.
Y.___ als auch Dr. C.___ behandelnde Ã■rzte der BeschwerdefÃ¼hrerin sind und es eine
Erfahrungstatsache ist, welche das Gericht zu berÃ¼cksichtigen hat, dass HausÃ¤rzte und
HausÃ¤rztinnen mitunter im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung in
ZweifelsfÃ¤llen eher zu Gunsten ihrer Patientinnen und Patienten aussagen (BGE 125 V
353 E. 3b/cc). Auf die beiden Arztberichte kann daher in Bezug auf die Attestierung einer
vollstÃ¤ndigen ArbeitsunfÃ¤higkeit nicht abgestellt werden.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Aus all diesen GrÃ¼nden erscheint der Sachverhalt bezÃ¼glich der
Auswirkungen der verstÃ¤rkt auftretenden AnfÃ¤lle/Attacken auf die ArbeitsfÃ¤higkeit
der BeschwerdefÃ¼hrerin noch nicht genÃ¼gend abgeklÃ¤rt und lÃ¤sst sich nicht
aufgrund der Akten beurteilen. Die Sache ist deshalb an die IV-Stelle zur diesbezÃ¼glichen
AbklÃ¤rung - allenfalls durch ein erneutes Gutachten bei Dr. B.___ - zurÃ¼ckzuweisen.

Â Â Â Â Â Â Â Â  In diesem Sinne ist die Beschwerde gutzuheissen.

6.Â Â Â Â Â Â Â Â  Abweichend von Art. 61 lit. a ATSG ist das Beschwerdeverfahren um
die Bewilligung oder Verweigerung von Leistungen der Invalidenversicherung vor dem
kantonalen Gericht kostenpflichtig. Die Gerichtskosten werden nach dem
Verfahrensaufwand und unabhÃ¤ngig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-bis Fr.
1'000.- festgelegt (Art. 69 Abs. 1 bis IVG). Die Kosten sind auf Fr. 600.-anzusetzen und
entsprechend dem Verfahrensausgang der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

Â Â Â Â Â Â Â Â

Das Gericht erkennt:

1.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass die
angefochtene VerfÃ¼gung vom 28. April 2010 aufgehoben und die Sache an die
Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich, IV-Stelle, zurÃ¼ckgewiesen wird, damit
diese, nach erfolgten AbklÃ¤rungen im Sinne der ErwÃ¤gungen, Ã¼ber den
Rentenanspruch der BeschwerdefÃ¼hrerin neu verfÃ¼ge.

2.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Gerichtskosten von Fr. 600.- werden der Beschwerdegegnerin
auferlegt. Rechnung und Einzahlungsschein werden der Kostenpflichtigen nach Eintritt der
Rechtskraft zugestellt.

3.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Zustellung gegen Empfangsschein an:

- Dr. med. Y.___

- Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich, IV-Stelle

- Bundesamt fÃ¼r Sozialversicherungen

sowie an:



- Gerichtskasse (im Dispositiv nach Eintritt der Rechtskraft)

4.Â Â Â Â Â Â Â Â  Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung
beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90
ff. des Bundesgesetzes Ã¼ber das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht wÃ¤hrend
folgender Zeiten still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach
Ostern, vom 15. Juli bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2.
Januar (Art. 46 BGG).

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai
6, 6004 Luzern, zuzustellen.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren BegrÃ¼ndung mit
Angabe der Beweis-mittel und die Unterschrift des BeschwerdefÃ¼hrers oder seines
Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen
Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in HÃ¤nden hat (Art. 42 BGG).
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